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Beba

zum Bebauungsplan für das / die Gew

A. Rechtsgrundlagen

1. §~ 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGBI. 1 S. 341) (BBauG).

2.. §~ 1—23 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) vom
26. Juni 1962 (BGB!. 1 S. 429) (BauNVO).

3. §~ 1 bis 3 der VO über die Ausarbeitung der Bauleitplöne sowie über die Darstellung des Planinhaits
(Fianzeichenverordnung) vom 19. Januar 1965 (BGB!. 1 S. 21).

4. § 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des BBauG vom 27. Juni 1961 (Ges.Bl.
5. 108).

5. §~ 3 Abs. 1, 7, 9, 16 und 111 Abs. 1,2 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 6.4. 1964
(Ges.Bl. S. 151) (LBO).

El. Festsetzungen

-~~e-~-tll-chern Baugebiot)—‘)

1. Art der baulichen Nutzung

§1
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§1

flciugebiete
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird in Baugebiete gegliedert. Die Festsetzung
von Art und Begrenzung der einzelnen Baugebiete erfolgt durch Eintragung im Gestoltungsplcin.

§2

Ausnahmen
— Soweit in -~—3-I § 4 / § ...12BauNVO Ausnahmen vorgesehen sind, sind diese Bestandteil des Be

bau u n g sp 1 a

-—-S~wcit~n~3/~ 4,‘~ nicht R~;st~ndt~il des

—-5o~~-i~3 / § 1 / §
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----S~.v-~it noch § 2 / § 4 / § ßauNVO Anlog~n o~snghmsweize- zuge!es~en wDrdon L91nen~ sind—
—U~-z~läs~ia, sofern ~ m c4t~e-~eincn gDw~h~t blc~bt.~~)—



§3

Festsetzungen im Gestaltungsplan
Festsetzungen nach ~—3 Abs. ~/ § 4 Abs. 4 BauNVO (beschränkende Festsetzungen in Wohngebieten)
ei~d nach § 10 gauN\‘Q (Festsetzung der Grundfläche bei ‘A‘schoncndf~eusgcbTctee~ erfolgen durch Ein
tragung im Gestaltungsplan.

§4

Neben- und Versorgungsanlagen 7)

Nebenantagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind
— unter den dort genannten Voraussetzungen zulässig
— .~.nzuläss~
—.~-j-n-fc$c~ en.dorn Llmfar.c.e .. z..u.lässici

(1) Das Maß der baulichen
Zahl der Vollgeschosse.

(2)~
~h~—fes4cj_Zah4-deF-~

ebenzah! fcstc~gsetzt i~t.fl

§6

Zulössiges Maß der baulichen Nutzung
(1) D~e Festsetzung der runcflzchcnza~f und er Labt der Vollgeschosse erfolgt durch Erntragung im
Gestaltungsp!an. Soweit eine Festsetzung der Grundfläci-ionzahl im Gestaltungsplan nicht erfolgt, gilt
die jeweils zugehörige Grundflächenzahl nach § 17 Abs. 1 BauNVO als festgesetzt.

(2) Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse ist zwingend.

(3~ Von der Zahl der Vollgeschosse kann eine Ausnahme gemäß § 17 Abs. 5 BauNVO -— nicht —-u~te~
— zugelassen werden.°)

ll~. Bc~uweise und ~iberbcnibare Grundstücksfiöche

§7

Bauweise
(1) Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt.

(2) Soweit im Gestaltungsp!an Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen eingetragen sind, gilt diese
Einrragung als Festsetzung gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 BauNVO. Doppelh~user und Hausgruppen so!.
len gleichzeitig ausgeführt werden.
(3~ ~ die Stellung und eie Firstrichtung der Gebäude sowie für die Dachiorm sind die Eintragungen
im GestcTltungsplan maßgebend. -

ii. Muß der bciullchen Nutzung f

§5

AHgemeines Ges ci~oßf1~jchersn~ahi
Nutzung wird bestimmt durch Festsetzung der--Grundfiöchanzehl und der

der -Vcr‘.‘ic.lfachung .y~ f€stgesetztcr
~it nicht in § 17 BauNVO eine gcririgcrc Ce~eh~!3-



§8

Uberbaubare Grundstücksf1~che
(1) Die Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien, Baulinien, Baugrenzen und Bebauungstiefen erfolgt
durch Eintragung im Straßen- und Baulinienpian.

(2) Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlogen im Sinne des § 14 BauNVO
—.ncht nur in folgondem Umf-ang — zulässig: L~)

§9

Grenz- und Geb~udeabstand
(1) Di,e Summe der auf einem Grundstück einzuhaltenden seitlich~n Grenzabständen muß mindestens

‚..~‘-‘ m betragen, wobei der geringste Abstand .2.iP m betragen muß.~‘)

(2) Weitergehende Fenster- und Gebäudeabstönde nach der LBO bleiben unberührt.

IV. Bciugestaltung

§ 10

Gestaltung der Bauten

(1) Die Gebäude!ängsseite soTl in der Regel mindestens . .. betragen:

be~ eingeschossigen Gebäuden 9 m

bei zweigeschossigen Gebäuden 11 m

-h~s€heeGebe~—14--~

(2) Die Gebäudelängsseite darf höchstens betragen:

bei eingeschossigen Gebäuden 12,..Q in jr~ ~isc~igeb:i.et ED,0
1~,0

bei zweigeschossigen Gebauaen . m

bei dreigeschossigen Gebäuden m.

(3) Hausgruppen dürfen nicht lägQer als . m sein. Doppelhäuser und Hausgruppen müssen
einheitlich gestaltet werden. i~i .~ .L.SC ~ ~t ~o ‚0 ~)
(4) Die Höhe der Gebäude darf von der festgelegten — —-‚ im Mittel gemessenen Gelände
oberfläcne bis zur höchsten Traufe betragen:

bei eingeschossigen Gebäuden 0 m
(,0bei zweigeschossigen Gebauden m

hei dreigeschossigen Gebäuden m.

(5) Die höchste Socke!höhe der Gebäude (Oberkante fertiger Erdgeschoßfußboden) darf nicht mehr als
m betragen. Die Oberkante des fertigen Erdgeschoßful3bodens ist im Gestaltungsplan für

jedes Grundstück/Vorhaben festgesetzt. Sie ist bezogen auf Meereshöhe NN.
Fixpun!t ~.Q~ZQi J~i ö~‘ ~~ (.~ ..:~ ~2 LL,..L2.. NN.‘2)

(6) An- und Vorbauten an den Gebäuden sind nur gestattet, wenn sie in einem angemessenen Größen-
verhältnis zum Hauptgebäude stehen und sich architektonisch einfügen.

(7) Die Dachneigung muß bei den Hauptgebäuden betragen, soweit im Gestaltungsplan keine weiter~
gehenden Beschränkungen festgesetzt sind:

beim Steildach: mindestens 480

beim flachgeneigten Dach: höchstens 320 ~ -. ~

Bei F-Lius~j:uppen muß die D~chneigung stets die ~jleiche sein. Für die Dc:chdeckung ist dunkles —.h~-L-~—
nichtglönzendes Material zu verwend~n.



§8

Überbciubcire Grundstücksfl&he
(1) Die Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien, Baulinien, Baugrenzen und Bebauungstiefen erfolgt
durch Eintragung im Straßen- und Baulinienplan.

(2) Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
—-nicht — ~—in—f~ e~—~J~.f€w~j — zulässig: 10)

§9

Grenz- und Geb~iudeabstand

(1) Di~ Summe der auf einem Grundstück einzuhaltenden seitlichen Grenzabständen muß mindeste~s
~ m betragen, wobei der geringste Abstand ≥j.~ m betragen muß.11) -

(2) Weitergehende Fenster- und Gebäudeabstände nach der LBO bleiben unberührt.

~V. Baugestciltung

§10 -

Gestaltung der Bauten

(1) Die Gebäudelängsseite soll in der Regel mindestens betrogen:

bei eingeschossigen Gebäuden 9 m

bei zweigeschossigen Gebäuden 11 m

bd drdigeschassigcn Gcb~-den 11 ~

(2) Die Gebäudelängsseite darf höchstens betragen:

bei eingeschossigen Gebäuden ~ m isc‘~eh:Lot 6o ‚0 m
15,0

be~ zweigescnosstgen Gebauden rn

bei dreigeschossigen Gebäuden ~zz.. m.

(3) Hausgruppen dürfen nicht länger als - m sein. Doppelhäuser und Hausgruppen müssen
einheitlich gestaltet werden. (i:i ~iis c1~g&~Iet 90,0 ci)

(4) Die Höhe der Gebäude darf von der festgelegten — nctürlichei~ —‚ im Mittel gemessenen Gelände-
oberfläche bis zur höchsten Traufe betragen:

bei eingeschossigen Gebäuden 2 m
(,0

be~ zweigeschossigen Gebauden m

hei dreigeschossigen Gebäuden m. -

(5) Die höchste Sockelhöhe der Gebäude (Oberkante fertiger Erdgeschoßfußboden) darf nicht mehr als
L~62.~ m betragen. Die Oberkante des fertigen Erdgeschoßfußbodens ist im Gestaltungsplan für

jedes Grundstück/Vorhaben festgesetzt. Sie ist bezogen auf Meereshöhe NN.
Fixpunkt: ~ ~c~r ~ =f~ ~L,..1..2.. NN.‘2)

(6) An- und Vorbauten an den Gebäuden. sind nur gestaftet, wenn sie in einem angemes~enen Größen-
verhältnis zum Hauptgebäude stehen und sich architektonisch einfügen.

(7) Die Dachneigung muß bei den Hauptgebäuden betragen, soweit im Gestaltungspian keine weiter
gehenden Beschränkungen festgesetzt sind: . -

beim Steildach: mindestens 48°

beim flachgeneigten Dach: höchstens 32 ° u • -~ -- 0

dei Hausgruppen muß die Dcchreigung stets die gleiche sein, Für die Dachdeckung ist dunkles —

nichtglänzendes Material zu verwenden.



(8) Ein Kniestock ist nur zulassig:
beim eingeschossigen Haus mit Steildach bis höchstens 0,80 m, beim ein- u• zweigeschossigen
Haus mit flachgeneigtem Dach bis höchstens 0,30 m.

(9) Dcichgciupen und Dachaufbauten sind nur bei Gebäuden mit Steildach gestattet. Sie sind auf der
Dachfläche so zu verteilen, daß die geschlossene Wirkung der Dachflöche nicht beeinträchtigt wird. Die
Gesamtlänge der Dachgaupen darf in der Regel bei Gebäuden mit Scitteldächern nicht mehr als die
Hälfte, bei Waimdächern an der Längsseite nicht mehr als ein Viertel und an der abgewaimten Seite
nicht mehr als ein Sechstel der jeweiligen Seitenlänge des Gebäudes betragen. Die Höhe der Stirn
seiten der Gaupen soll, im Rohbau zwischen Dachfläche und Unterkante der Sparren gemessen, nicht
mehr als 0,90 m betragen. Die Gaupen sollen als durchgehendes Lichtband ausgebildet werden. Dach
gaupen und Dachaufbauten sind so anzuordnen, daß die Traufe nicht unterbrochen wird. Unterhalb der
Dachgaupen müssen mindestens 2 bis 3 Ziegelreihen durchlaufen. Die nicht verglasten Teile der Dach
gaupen und Dachaufbauten sollen in Baustoff und Farbe der Dachdeckung angepaßt werden.

§ 11

Nebengeb~iude und Garagen

(1) Die Nebengebäude sollen in einem angemessenen Größenverhältnis und guter baulicher Zuordnung
zum Hauptgebäude stehen.

(2) Nebengebäude müssen, sofern es sich nicht um landwirtschaftliche Gebäude handelt, eingeschossig
erstellt werden. Die Traufhöhe darf höchstens 3,50 m betragen.

(3) Soweit Garagen an der Grundstücksgrenze zugelassen werden, sind sie mit einem Flachdach zu ver
sehen und dürfen in der Einfahrt die Höhe von 2,50 m (Außenmaß) nicht überschreiten.

§12

Einfriedigungen

(1) Als Einfriedigungen der Grundstücke an öffentlichen Straßen und Plätzen sind gestattet:
Sockel bis 0,30 m Höhe mit Heckenhinterpflanzung —

— Holzzäune (Lattenzäune) mit Heckenhinterpflanzung —

— Drcihtgeflecht in Rahmen au~ Rohren oder Winkeleisen mit Heckenhintorpflanzung —

(2) Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist nicht gestattet. —

(3) — Die Gesarnthöhe der Einfriedigungen darf das Maß von —-l-00-m — 1,20.rn — nicht überschreiten.

— Für die Höhe der Einfriedigungen gilt § .2 der Kreisbausatzung für den Landkreis

vorn 13. Mai 1967

(4) Aus Gründen der Verkehrssicherheit können an Straßeneinmündungen weitergehende als in Abs.
1—--3 vorgeschriebene Einschränkungen verlangt werden.
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